
Kriterien zum Erhalt der Ehrenamtskarte 

 

Ehrenamtskarte 

• Ehrenamtliche Tätigkeit von mindestens fünf Stunden pro Woche oder mindestens 250 Stunden 

pro Jahr. Tätigkeiten bei verschiedenen Organisationen können zusammengerechnet werden. 

• Ehrenamtliche Tätigkeit seit mindestens einem Jahr. 

• Ehrenamtliche Tätigkeit ausschließlich für Dritte ohne pauschale Aufwandsentschädigung, die 

über eine Erstattung entstandener Kosten hinausgeht. 

• Inhaber:innen der Jugendleiterkarte (Juleica) erhalten die Ehrenamtskarte ohne 

Stundennachweis. 

• Der Wohnsitz ist in Tecklenburg oder die ehrenamtliche Tätigkeit ist für eine am Gemeinwohl 

orientierte Einrichtung in Tecklenburg. 

• Die Gültigkeitsdauer der Ehrenamtskarte beschränkt sich auf drei Jahre ab Ausstellungsdatum, 

danach muss die Karte neu beantragt werden. 

Jubiläums-Ehrenamtskarte 

• Ein mindestens 25 Jahre andauerndes ehrenamtliches Engagement. Die Erbringung muss nicht 

zusammenhängend geleistet worden sein. 

• Ehrenamtliche Tätigkeit ausschließlich für Dritte ohne pauschale Aufwandsentschädigung, die 

über eine Erstattung entstandener Kosten hinausgeht. 

• Der Wohnsitz ist in Tecklenburg oder die ehrenamtliche Tätigkeit ist für eine am Gemeinwohl 

orientierte Einrichtung in Tecklenburg. 

• Lebenslange Gültigkeit. 

Was gilt als Ehrenamt? Was sind Ausschlusskriterien? 

• Ehrenamtliche Arbeit, die außerhalb von Vereinsstrukturen erbracht wird, ist ehrenamtlicher 

Arbeit im Verein gleichgestellt. Eine Mitgliedschaft ist nicht ausreichend. 

• Reine Bereitschaftszeiten und gesellige Zusammenkünfte werden bei der Ermittlung der 

Mindesttätigkeitszeit nicht anerkannt. Wohl aber alle anderen Tätigkeiten wie Schulungen, 

Übungen, Wartungen, Einsätze, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, etc. 

Auch aktive Bereitschaftszeiten zählen – d.h. solche, bei denen man nicht zu Hause bleiben kann. 

• Ehrenamtliche, familienfremde Betreuung gilt trotz Zahlung der jährlichen Aufwandspauschale 

von 425€ als Ehrenamt, da diese lediglich den Aufwand der ehrenamtlichen Tätigkeit abdecken 

soll. (Stand 09.2025) 

 


